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Artikel 14. (1) Bundessache ist die Gesetzgebung und die Vollziehung auf dem Gebiete des Schulwesens 
sowie auf dem Gebiete des Erziehungswesens in den Angelegenheiten der Schüler- und Studentenheime, soweit 
in den folgenden Absätzen nicht anderes bestimmt ist. Zum Schul- und Erziehungswesen im Sinne dieses 
Artikels zählen nicht die im Art. 14a geregelten Angelegenheiten. 

(2) Bundessache ist die Gesetzgebung, Landessache die Vollziehung in den Angelegenheiten des 
Dienstrechtes und des Personalvertretungsrechtes der Lehrer für öffentliche Pflichtschulen, soweit im Absatz 4 
lit. a nicht anderes bestimmt ist. In diesen Bundesgesetzen kann die Landesgesetzgebung ermächtigt werden, zu 
genau zu bezeichnenden einzelnen Bestimmungen Ausführungsbestimmungen zu erlassen; hiebei finden die 
Bestimmungen des Artikels 15 Abs. 6 sinngemäß Anwendung. Durchführungsverordnungen zu diesen 
Bundesgesetzen sind, soweit darin nicht anderes bestimmt ist, vom Bund zu erlassen. 

(3) Bundessache ist die Gesetzgebung über die Grundsätze, Landessache die Erlassung von 
Ausführungsgesetzen und die Vollziehung in folgenden Angelegenheiten: 

 a) Zusammensetzung und Gliederung der Kollegien, die im Rahmen der Schulbehörden des Bundes in den 
Ländern und politischen Bezirken zu bilden sind, einschließlich der Bestellung der Mitglieder dieser 
Kollegien und ihrer Entschädigung; 

 b) äußere Organisation (Aufbau, Organisationsformen, Errichtung, Erhaltung, Auflassung, Sprengel, 
Klassenschülerzahlen und Unterrichtszeit) der öffentlichen Pflichtschulen; 

 c) äußere Organisation der öffentlichen Schülerheime, die ausschließlich oder vorwiegend für Schüler von 
Pflichtschulen bestimmt sind; 

 d) fachliche Anstellungserfordernisse für die von den Ländern, Gemeinden oder von Gemeindeverbänden 
anzustellenden Kindergärtnerinnen und Erzieher an Horten und an Schülerheimen, die ausschließlich 
oder vorwiegend für Schüler von Pflichtschulen bestimmt sind. 

(4) Landessache ist die Gesetzgebung und die Vollziehung in folgenden Angelegenheiten: 

 a) Behördenzuständigkeit zur Ausübung der Diensthoheit über die Lehrer für öffentliche Pflichtschulen auf 
Grund der gemäß Abs. 2 ergehenden Gesetze; in den Landesgesetzen ist hiebei zu bestimmen, daß die 
Schulbehörden des Bundes in den Ländern und politischen Bezirken bei Ernennungen, sonstigen 
Besetzungen von Dienstposten und bei Auszeichnungen sowie im Qualifikations- und 
Disziplinarverfahren mitzuwirken haben. Die Mitwirkung hat bei Ernennungen, sonstigen Besetzungen 
von Dienstposten und bei Auszeichnungen jedenfalls ein Vorschlagsrecht der Schulbehörde erster 
Instanz des Bundes zu umfassen; 

 b) Kindergartenwesen und Hortwesen. 

(5) Abweichend von den Bestimmungen der Abs. 2 bis 4 ist Bundessache die Gesetzgebung und die 
Vollziehung in folgenden Angelegenheiten: 

 a) Öffentliche Übungsschulen, Übungskindergärten, Übungshorte und Übungsschülerheime, die einer 
öffentlichen Schule zum Zwecke lehrplanmäßig vorgesehener Übungen eingegliedert sind; 
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 b) öffentliche Schülerheime, die ausschließlich oder vorwiegend für Schüler der in lit. a genannten 
Übungsschulen bestimmt sind; 

 c) Dienstrecht und Personalvertretungsrecht der Lehrer, Erzieher und Kindergärtnerinnen für die in lit. a 
und b genannten öffentlichen Einrichtungen. 

(6) Öffentliche Schulen sind jene Schulen, die vom gesetzlichen Schulerhalter errichtet und erhalten 
werden. Gesetzlicher Schulerhalter ist der Bund, soweit die Gesetzgebung und Vollziehung in den 
Angelegenheiten der Errichtung, Erhaltung und Auflassung von öffentlichen Schulen Bundessache ist. 
Gesetzlicher Schulerhalter ist das Land oder nach Maßgabe der landesgesetzlichen Vorschriften die Gemeinde 
oder ein Gemeindeverband, soweit die Gesetzgebung oder Ausführungsgesetzgebung und die Vollziehung in den 
Angelegenheiten der Errichtung, Erhaltung und Auflassung von öffentlichen Schulen Landessache ist. 
Öffentliche Schulen sind allgemein ohne Unterschied der Geburt, des Geschlechtes, der Rasse, des Standes, der 
Klasse, der Sprache und des Bekenntnisses, im übrigen im Rahmen der gesetzlichen Voraussetzungen 
zugänglich. Das gleiche gilt sinngemäß für Kindergärten, Horte und Schülerheime. 

(7) Schulen, die nicht öffentlich sind, sind Privatschulen; diesen ist nach Maßgabe der gesetzlichen 
Bestimmungen das Öffentlichkeitsrecht zu verleihen. 

(8) Dem Bund steht die Befugnis zu, sich in den Angelegenheiten, die nach Abs. 2 und 3 in die Vollziehung 
der Länder fallen, von der Einhaltung der auf Grund dieser Absätze erlassenen Gesetze und Verordnungen 
Kenntnis zu verschaffen, zu welchem Zwecke er auch Organe in die Schulen und Schülerheime entsenden kann. 
Werden Mängel wahrgenommen, so kann dem Landeshauptmann durch Weisung (Artikel 20 Abs. 1) die 
Abstellung der Mängel innerhalb einer angemessenen Frist aufgetragen werden.  Der Landeshauptmann hat für 
die Abstellung der Mängel nach Maßgabe der gesetzlichen Vorschriften Sorge zu tragen und ist verpflichtet, um 
die Durchführung solcher Weisungen zu bewirken, auch die ihm in seiner Eigenschaft als Organ des 
selbständigen Wirkungsbereiches des Landes zu Gebote stehenden Mittel anzuwenden. 

(9) Auf dem Gebiet des Dienstrechtes der Lehrer, Erzieher und Kindergärtnerinnen gelten für die 
Verteilung der Zuständigkeiten zur Gesetzgebung und Vollziehung hinsichtlich der Dienstverhältnisse zum 
Bund, zu den Ländern, zu den Gemeinden und zu den Gemeindeverbänden, soweit in den vorhergehenden 
Absätzen nicht anderes bestimmt ist, die diesbezüglichen allgemeinen Regelungen der Artikel 10 und 21. 
Gleiches gilt für das Personalvertretungsrecht der Lehrer, Erzieher und Kindergärtnerinnen. 

(10) In den Angelegenheiten der Schulbehörden des Bundes in den Ländern und politischen Bezirken, der 
Schulpflicht, der Schulorganisation, der Privatschulen und des Verhältnisses von Schule und Kirchen 
(Religionsgesellschaften) einschließlich des Religionsunterrichtes in der Schule, soweit es sich nicht um 
Angelegenheiten der Hochschulen und Kunstakademien handelt, können Bundesgesetze vom Nationalrat nur in 
Anwesenheit von mindestens der Hälfte der Mitglieder und mit einer Mehrheit von zwei Dritteln der 
abgegebenen Stimmen beschlossen werden.  Das gleiche gilt für die Genehmigung der in diesen 
Angelegenheiten abgeschlossenen Staatsverträge der im Artikel 50 bezeichneten Art. 

(11) (Anm.: Aufgehoben durch Art. I Z 2 BVG, BGBl. Nr. 316/1975.) 


